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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Crailsheim (VVG) hat in seiner öff ent-
lichen Sitzung am 21. April 2026 den 
Entwurf der Flächennutzungsplanän-
derung „Östlich Geschwister-Scholl-
Straße“ Nr. A-2025-1F gebilligt und die 
Auslegung der Flächennutzungsplan-
änderung beschlossen. Der Auslegungs-
beschluss wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öff entlich bekannt gemacht. Maßge-
bend sind die Planzeichnung mit Gel-
tungsbereich vom 16. April 2025, die Be-
gründung vom 8. April 2025 sowie der 
Umweltbericht vom 11. November 2025. 
Die Lage des Änderungsbereichs ist aus 
dem abgedruckten Plan ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1.  Bei der Planung werden versch. Flur-

stücke 1038/2, 1037, 1035 (Teilfl äche), 
1033/1 (Teilfl äche), 1033/2 und 1035/5, 
Gemarkung Crailsheim, überplant.

2. Die betreff enden Flächen sind im 
Flächennutzungsplan als landwirt-
scha  ̀ liche Fläche dargestellt, eine 
Änderung des Flächennutzungs-
plans ist erforderlich.

3. Die Grundstücke werden durch 
Wohnbebauung, urbanes Gebiet, 
Wiesenfl ächen sowie der Ellwanger 
Straße begrenzt.

Ziele und Zwecke der Planung:
Die Planung soll Nachverdichtungs-
möglichkeiten schaff en.
Öff entlichkeitsbeteiligung: 
Im Rahmen der Beteiligung der Öff ent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB werden 
die oben genannten Planunterlagen in 
der Zeit vom 11. Mai 2026 bis einschließ-
lich 12. Juni 2026 im Internet auf der 
Homepage der Stadtverwaltung Crails-
heim unter „www.crailsheim.de/rathaus/
stadtentwicklung“ (Öff entlichkeitsbetei-
ligung bei Bauleitplanverfahren) und 
über das zentrale Internetportal des 
Landes unter www.uvp-verbund.de/
kartendienste veröff entlicht.
Im gleichen Zeitraum können die Un-
terlagen auch während der Dienststun-
den bei der Stadtverwaltung Crails-
heim, Ressort Stadtentwicklung, Foyer 

Neubau, 2. Stock, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim und in den Rathäusern der 
Gemeinden Frankenhardt (Crailshei-
mer Straße 3), Sai eldorf (Sai eldorfer 
Hauptstraße 50) und Stimpfach (Kirch-
straße 22) eingesehen werden.

Hinweis auf Arten umweltbezogener 
Informationen:
Für den Bereich der FNP-Änderung 
„Östlich Geschwister-Scholl-Straße“ Nr. 
A-2025-1F liegen Informationen zu um-
weltrelevanten Aspekten vor.
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FNP-Änderung „Östlich Geschwister-Scholl-Straße“ Nr.  A-2025-1F 
in Crailsheim, Auslegungsbeschluss, öff entliche Auslegung

Plan: Stadtverwaltung
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Die Relevanzprüfung vom 15. März 2024, 
die spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung vom 8. August 2024, die Geräusch-
immissionsprognose vom 15. Mai 2024, 
der Umweltbericht zum Bebauungs-
plan vom 6. März 2025 sowie das Ab-
wägungsergebnis vom 10. November 
2025 werden öffentlich ausgelegt und 
können gleichzeitig im genannten Aus-
legungszeitraum im Internet abgerufen 
werden.
Schutzgüter: Tiere und Pflanzen
Tiere: Informationen zur Betroffenheit 
von geschützten Arten
Pflanzen: Informationen zum Umfang 
der betrachteten Arten
Schutzgüter: Fläche und Boden
Geologie und Topografie: Informatio-
nen zu geologischen Untergrundver-
hältnissen
Bodenfunktion: Informationen zu den 
Bodenfunktionen im Plangebiet
Flächennutzung/Fläche: Informatio-
nen aktuellen Nutzung der Fläche
Schutzgut: Wasser
Überschwemmungsgebiete: Informa-
tionen zu Auswirkungen auf das Plan-
gebiet während Starkregenereignissen
Grundwasser: Informationen zu Aus-
wirkungen der Planung auf das Grund-
wasser

Schutzgut: Mensch
Lärm und Immissionen: Informationen 
zum Umfang der auf das Plangebiet 
einwirkenden Lärmimmissionen
Soweit in den Unterlagen auf weitere 
Bestimmungen – Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, DIN-Vorschriften, 
technische Regelwerke o. ä. – Bezug 
genommen wird, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v. g. ausle-
genden Stelle bereitgehalten.
Abgabe von Stellungnahmen:
Stellungnahmen können innerhalb der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben wer-
den. Die Stellungnahmen sollen elek-
tronisch (per E-Mail an jessica.gebert@
crailsheim.de) übermiielt werden. Bei 
Bedarf können Stellungnahmen auch 
schri`lich oder mündlich zur Nieder-
schri` (Sachgebiet Baurecht, Markt-
platz 1, 74564 Crailsheim, Raum Nr. 2.18) 
abgegeben werden.
Es wird dabei gebeten, die volle An-
schri` und betroffene Grundstücke an-
zugeben, da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahme mitgeteilt wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men gemäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 5 
BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt blei-

ben können. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz ge-
mäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen ist, die sie 
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht 
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber häie geltend machen können.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass 
zur Bearbeitung des Anliegens bei Stel-
lungnahmen von Bürgerinnen und 
Bürgern personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familienname sowie Anschri  ̀
(ggf. auch E-Mail und Telefonnummer, 
sofern angegeben) und die vorgebrach-
ten Informationen auf Grundlage von 
§ 4 Landesdatenschutzgesetz gespei-
chert werden. Die vorgebrachten Infor-
mationen werden dem Gemeinderat 
und dem Gemeinsamen Ausschuss der 
Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft anonymisiert zur Entschei-
dungsfindung vorgelegt.
Crailsheim, 24. April 2026
für die VVG Crailsheim
Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Crailsheim (VVG) hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 21. April 2026 den Ent-
wurf der Flächennutzungsplanände-
rung „Freiflächenphotovoltaikanlage“ 
Nr. J-2023-5F gebilligt und die Auslegung 
der Flächennutzungsplanänderung be-
schlossen. Der Auslegungsbeschluss 
wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. Maßgebend sind die 
Planzeichnung mit Geltungsbereich, die 
Begründung jeweils vom 13. Januar 2026 
sowie der Umweltbericht vom 21. April 
2026. Die Lage des Änderungsbereichs 
ist aus dem abgedruckten Plan ersicht-
lich.

Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1.  Bei der Planung wird das Flurstück 

Nr. 5238, Gemarkung Honhardt, 
überplant.

2.  Die betreffende Fläche ist im rechts-
krä`igen Flächennutzungsplan als 
landwirtschaftliche Fläche darge-
stellt und soll in eine Sonderbauflä-
che mit Zweckbestimmung „Photo-
voltaik“ umgewandelt werden.

3.  Das Grundstück wird durch Acker- 
und Wiesenflächen begrenzt.

Ziele und Zwecke der Planung:
Mit der Flächennutzungsplanänderung 
und dem dazugehörigen Bebauungs-
plan sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für den Bau einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage geschaf-
fen werden.
 Öffentlichkeitsbeteiligung:
Im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB werden 
die oben genannten Planunterlagen in 
der Zeit vom 11. Mai 2026 bis einschließ-
lich 12. Juni 2026 im Internet auf der 
Homepage der Stadtverwaltung Crails-
heim unter „www.crailsheim.de/rathaus/
stadtentwicklung“ (Öffentlichkeitsbetei-
ligung bei Bauleitplanverfahren) und 
über das zentrale Internetportal des 
Landes unter www.uvp-verbund.de/
kartendienste veröffentlicht.
 Fortsetzung auf Seite 22
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FNP-Änderung „FFPV-Anlage Henn“ Nr. J-2023-5F in Frankenhardt,  
Auslegungsbeschluss, öffentliche Auslegung


